
STIFTUNG BERGWACHT 

SATZUNG 

§ 1 
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung 

( 1) Die Stiftung führt den Namen Stiftung Bergwacht. Der Name der Stiftung kann 
geändert werden. 

(2) Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. 

(3) Die Stiftung hat ihren Sitz in Bad Tölz. Der Sitz der Stiftung kann verlegt 
werden. 

§2 
Stiftungszweck 

(1) Die Stiftung dient der Förderung der Rettung aus Lebensgefahr und Notsitua­
tionen, des Katastrophenschutzes. des öftentlichen Gesundheitswesens, zum 
Beispiel im Rahmen der Unterstützung für die staatlichen Gesundheitsämter, 
des Wohlfahrtswesens. insbesondere der Zwecke des Roten Kreuzes, der Ju­
gendhilfe. des Natur- und Umweltschutzes. der Landschaftspflege sowie des 
bürgerschaftlichen Engagements. 

(2) Die Stiftung verwirklicht ihre Zwecke in erster Linie durch die Aus-. Fort- und 
Weiterbildung von Rettungs- und Sicherheitskräften. insbesondere durch den 
Betrieb des Bergwacht-Zentrums für Sicherheit und Ausbildung in Bad Tölz. 

(3) Die Stiftung verfolgt dabei insbesondere das Ziel. die Einsatzfähigkeit, Si­
cherheit und Ausbildung der Bergwacht und ihrer Mitglieder personell, mate­
riell und organisatorisch zu fördern. 

(4) Ziel der Stiftung ist auch die Weiterentwicklung von Einsatzgrundsätzen, 
Methoden und Techniken der Bergrettung. Sie kann auf alle Einsatzszenarien 
optimierte Schutz- und Einsatzausrüstung für Bergretter ankaufen und fördert 
























